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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

AußStrG §15

ZPO §528 A

Rechtssatz

Beruht ein Verfahrensmangel oder eine Nichtigkeit auf einem vom Gericht zweiter Instanz dem Erstgericht im ersten

Rechtsgang erteilten Auftrag, so handelt es sich hiebei um einen Mangel des Verfahrens zweiter Instanz

beziehungsweise um eine dieser anzulastende Nichtigkeit des Verfahrens, was in dritter Instanz geltend gemacht

werden kann.
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